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Öffentliche Bekanntmachung der 
STADT BEDBURG 

 
Bebauungsplan Nr. 56/ Bedburg – Ehemalige Zuckerfabrik, 1. Änderung 

 
hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 
05.12.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt  
 

a) die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen entsprechend der Abwägungsliste 
nach § 2 Abs. 3 BauGB zu bewerten und 

 
b) die Offenlage des Bebauungsplans Nr. 56/ Bedburg, 1. Änderung – 

„Ehemalige Zuckerfabrik“ gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
einzuleiten. 

 
Die Freiflächen zwischen der Erft (im Westen), der Kreisstraße 37n (Norden), der 
Waldkante im Osten und dem Weg vor dem Becken der ehemaligen Klärteiche 
(Süden) waren Teil des Betriebsgeländes der früheren Zuckerfabrik Jülich AG. Der 
im Jahr 2020 rechtskräftig gewordene Bebauungsplan Nr. 56/ Bedburg – „Ehemalige 
Zuckerfabrik“ regelt die geplante Bebauung für diese 22,3 ha große Fläche. Noch vor 
Einleitung der Erschließungsarbeiten soll der Bebauungsplan in Teilen geändert 
werden. Die verschiedenen Änderungen betreffen mehrere Festsetzungen zu Art und 
Maß der baulichen Nutzung. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu 
entnehmen.  
 
Die 63. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 
Abs. 3 BauGB zum laufenden Bebauungsplanverfahren Nr. 56/ Bedburg, 1. 
Änderung.  
 
Der „Bebauungsplan Nr. 56/ Bedburg – Ehemalige Zuckerfabrik, 1. Änderung“ mit 
dem zeichnerischen Teil, den textlichen Festsetzungen, der Begründung, dem 
Umweltbericht, dem Bodengutachten, dem Entwässerungskonzept und der 
eingegangenen Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung liegt in der Zeit vom 
 

31. Januar 2024 bis einschließlich 1. März 2024 
im Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, 

Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung, 
Zimmer 2.41 
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während der Öffnungszeit der Verwaltung  
 
Montag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch 8:30 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 8:30 - 12:00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme für Jedermann öffentlich aus. Darüber hinaus können die 
Unterlagen auch auf der Internetseite der Stadt Bedburg unter „www.bedburg.de >> 
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft & Ausschreibungen >> Bauen >> 
Bauleitplanung und Öffentlichkeitsbeteiligung“ sowie über das zentrale Internetportal 
des Landes unter https://www.bauleitplanung.nrw.de nach § 10a Abs. 2 BauGB 
eingesehen werden.  
 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist insbesondere schriftlich bei 
der Stadtverwaltung, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Fachdienst 5, 
per E-Mail an stadtplanung@bedburg.de oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus 
Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Zimmer 2.41, vorgebracht werden. 
 
Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens liegen folgende umweltbezogene 
Informationen und Stellungnahmen vor: 
 
Umweltrelevante Stellungnahmen  

- Hinweise zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung  

(Landwirtschaftskammer NRW, 16.01.2023)  
- Hinweise zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und zum Artenschutz; 

Hinweise zum Entwässerungskonzept; Stellungnahme zum Mobilitätskonzept; 

Hinweise auf Bodenverunreinigungen und Bodenausgasungen; Forderung 

eines Bodenmanagementkonzeptes 

(Rhein-Erft-Kreis, 24.01.2023)  
 

Umweltbericht (Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH, 19.01.2024)  
- Beschreibung und Bewertung der durch die Inhalte der 1. Änderung 

ausgelösten Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen 

und biologische Vielfalt, Landschaft, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie Wirkungsgefüge und 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, 

- Darstellung der Umweltschutzziele aus übergeordneten Planungen und 

Gesetzen, 

- Bewertung und Abschätzung der Einflussnahme auf wertvolle ökologische 

Funktionen im Plangebiet, auf angrenzende Schutz- und Naturschutzgebiete 

sowie von Wechselbeziehungen zu FFH- und Vogelschutzgebieten, 

- Beschreibung von durch die 1. Änderung ausgelösten Auswirkungen auf die 

Wohnqualität, Erholung und Freizeit sowie die Verkehrsbelastung und daraus 

resultierende Schall- und Schadstoffemissionen, 

- Beschreibung von veränderten Auswirkungen auf Pflanzen, Boden, Wasser 

und Fläche durch die Inhalte der 1. Änderung und Darstellung des damit 

verbundenen zusätzlichen notwendigen Ausgleichs, 

- Erläuterungen zur Tragfähigkeit des Bodens und Beschreibung notwendiger 

Maßnahmen für die Gründung, 

- Darstellung eines an die geänderten Planinhalte angepassten 

Entwässerungskonzeptes, 
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- Erläuterungen zur Bodenbeschaffenheit und zur Grundwassersituation, 

- Aufzählung von Minimierungs-, Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen für die 

verbindliche Bauleitplanung. 

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung (FlächenAgentur Rheinland GmbH, 01.12.2023) 
- Bilanzierung der ökologischen Wertigkeit des Ausgangszustandes (heutiger 

Bestand) und des Plan-Zustandes (Berücksichtigung der 1. Änderung), 

Berechnung des ökologischen Defizites. 

Bericht zum Bodenluftmonitoring (Kühn Geoconsulting, 18.09.2023) 
- Erläuterungen zur ehemaligen Nutzung der Fläche, zur Topographie und zum 

Grundwasserstand, 

- Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen und der durchgeführten 

Bodenluftuntersuchungen, 

- Formulierung von Hinweisen und Empfehlungen zur Berücksichtigung bei der 

geplanten Umwidmung des Plangebietes. 

 
Orientierende abfall- und altlastenbezogene Bodenuntersuchung (Kühn 
Geoconsulting GmbH, 12.07.2023) 

- Abfallbezogene Untersuchung und Bewertung der anstehenden Böden und 

Auffüllungen, 

- Schutzgutbezogene Untersuchungen für die Wirkungspfade Boden-Mensch, 

Boden-Nutzpflanze und Boden-Grundwasser, 

- Bewertung der Böden in Hinblick auf Wiederverwertung und Wiedereinbau. 

Geotechnischer Erläuterungsbericht zu den Sondergründungsmaßnahmen der 
Infrastruktur und des Hochbaus (Kühn Geoconsulting GmbH, 15.01.2024) 

- Erläuterungen zur Baugrundschichtung und zum Grundwasserstand, 

- Beschreibung der durchgeführten Untersuchungen zur Bewertung der 

Gründung, 

- Beschreibung von notwendigen Maßnahmen zur Gründung und Ertüchtigung 

der Tragfähigkeit im Bereich der Straßendämme, 

- Beschreibung von notwendigen Maßnahmen für die Gründung der geplanten 

Bauwerke. 

Stellungnahme zum geplanten Bodenmanagement (Kühn Geoconsulting GmbH, 
18.01.2024) 

- Beschreibung der im Plangebiet vorliegenden Böden und Auffüllungen, 

- Erläuterung des geplanten Managementkonzeptes im Rahmen der 

Bauausführung zur Wiederverwertung der aufgenommenen Böden innerhalb 

des Plangebietes unter Berücksichtigung der Ersatzbaustoffverordnung. 

Entwässerungskonzept (atd GmbH, 15.01.2024) 
- Dimensionierung des anfallenden Schmutzwassers und Erläuterung der 

Schmutzwasserentsorgung, 

- Erläuterung der Niederschlagswasserentwässerung inklusive Möglichkeiten 

der Rückhaltung und Niederschlagswasserbehandlung, 

- Prüfung möglicher Überflutungen bei einem 100-jährigen Regenereignis. 

Schalltechnisches Prognosegutachten (Graner und Partner Ingenieure GmbH, 
03.11.2023) 

- Berechnung und Bewertung der durch umliegende öffentliche Straßen sowie 

durch die neuen Planstraßen zu erwartenden Verkehrsgeräuschimmissionen 

auf Grundlage der RLS 19 sowie der zu erwartenden 

Schienenverkehrsgeräuschimmissionen, 
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- Empfehlungen für passive Schallschutzmaßnahmen für Teilbereiche des 

Plangebietes zur Einhaltung der Lärmpegelbereiche. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des „Bebauungsplan Nr. 56/ 
Bedburg – Ehemalige Zuckerfabrik, 1. Änderung“ wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB 

über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 
3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die im vorgenannten Absatz bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Entsprechend § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die im Verfahren 

der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. §§ 3 und 4 BauGB) nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 

3. Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften: Die der Planung zugrundeliegenden 
Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und DIN-
Vorschriften) können beim Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, 
Wirtschaftsförderung - der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1, in 50181 Bedburg 
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 
 

 
Bedburg, 22.01.2024 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. Sascha Solbach 
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Lageplan „Bebauungsplan Nr. 56/ Bedburg – ehemalige Zuckerfabrik, 
1. Änderung“ 

  
(ohne Maßstab) 

 
© Vermessungs- und Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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Öffentliche Bekanntmachung der 
STADT BEDBURG 

 
63. Flächennutzungsplanänderung – Parkhaus im Baugebiet 

Ehemalige Zuckerfabrik 
 

hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 
05.12.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt  
 

a) die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen entsprechend der Abwägungsliste 
nach § 2 Abs. 3 BauGB zu bewerten und 

b) die Offenlage der 63. Flächennutzungsplanänderung – „Parkhaus im 
Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ 
 

gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB einzuleiten. 
 
Im Nordosten des geplanten Baugebietes der Ehemaligen Zuckerfabrik, unmittelbar 
am Kreisverkehrsplatz der Kreisstraße 37 und der Straße „Am Schloss“, soll ein 
Sondergebiet zur Errichtung eines Parkhauses festgesetzt werden.  
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu 
entnehmen.  
 
Die 63. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 
Abs. 3 BauGB zum laufenden Bebauungsplanverfahren Nr. 56/ Bedburg, 1. 
Änderung.  
 
Die 63. Flächennutzungsplanänderung mit dem zeichnerischen Teil, der Begründung 
und dem Umweltbericht und den in der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen liegt in der Zeit vom 
 
 

31. Januar 2024 bis einschließlich 1. März 2024 
im Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, 

Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung, 
Zimmer 2.41 

  
während der Öffnungszeit der Verwaltung  
 
Montag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 18:00 Uhr 
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Mittwoch 8:30 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 8:30 - 12:00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme für Jedermann öffentlich aus. Darüber hinaus können die 
Unterlagen auch auf der Internetseite der Stadt Bedburg unter „www.bedburg.de >> 
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft & Ausschreibungen >> Bauen >> 
Bauleitplanung und Öffentlichkeitsbeteiligung“ sowie über das zentrale Internetportal 
des Landes unter https://www.bauleitplanung.nrw.de nach § 10a Abs. 2 BauGB 
eingesehen werden.  
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist insbesondere schriftlich bei 
der Stadtverwaltung, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Fachdienst 5, 
per E-Mail an stadtplanung@bedburg.de oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus 
Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Zimmer 2.41, vorgebracht werden. 
 
Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens liegen folgende umweltbezogene 
Informationen und Stellungnahmen vor: 
 
Umweltrelevante Stellungnahmen  

- Hinweise zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung  

(Landwirtschaftskammer NRW, 16.01.2023)  
- Hinweise zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und zum Artenschutz; 

Hinweise zum Entwässerungskonzept; Stellungnahme zum Mobilitätskonzept; 

Hinweise auf Bodenverunreinigungen und Bodenausgasungen; Forderung 

eines Bodenmanagementkonzeptes 

(Rhein-Erft-Kreis, 24.01.2023)  
 

Umweltbericht (Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH, 19.01.2024)  
- Beschreibung und Bewertung der durch die Inhalte der 1. Änderung 

ausgelösten Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen 

und biologische Vielfalt, Landschaft, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie Wirkungsgefüge und 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, 

- Darstellung der Umweltschutzziele aus übergeordneten Planungen und 

Gesetzen, 

- Bewertung und Abschätzung der Einflussnahme auf wertvolle ökologische 

Funktionen im Plangebiet, auf angrenzende Schutz- und Naturschutzgebiete 

sowie von Wechselbeziehungen zu FFH- und Vogelschutzgebieten, 

- Beschreibung von durch die 1. Änderung ausgelösten Auswirkungen auf die 

Wohnqualität, Erholung und Freizeit sowie die Verkehrsbelastung und daraus 

resultierende Schall- und Schadstoffemissionen, 

- Beschreibung von veränderten Auswirkungen auf Pflanzen, Boden, Wasser 

und Fläche durch die Inhalte der 1. Änderung und Darstellung des damit 

verbundenen zusätzlichen notwendigen Ausgleichs, 

- Erläuterungen zur Tragfähigkeit des Bodens und Beschreibung notwendiger 

Maßnahmen für die Gründung, 

- Darstellung eines an die geänderten Planinhalte angepassten 

Entwässerungskonzeptes, 

- Erläuterungen zur Bodenbeschaffenheit und zur Grundwassersituation, 

- Aufzählung von Minimierungs-, Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen für die 

verbindliche Bauleitplanung. 

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung (FlächenAgentur Rheinland GmbH, 01.12.2023) 
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- Bilanzierung der ökologischen Wertigkeit des Ausgangszustandes (heutiger 

Bestand) und des Plan-Zustandes (Berücksichtigung der 1. Änderung), 

Berechnung des ökologischen Defizites. 

Bericht zum Bodenluftmonitoring (Kühn Geoconsulting, 18.09.2023) 
- Erläuterungen zur ehemaligen Nutzung der Fläche, zur Topographie und zum 

Grundwasserstand, 

- Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen und der durchgeführten 

Bodenluftuntersuchungen, 

- Formulierung von Hinweisen und Empfehlungen zur Berücksichtigung bei der 

geplanten Umwidmung des Plangebietes. 

Orientierende abfall- und altlastenbezogene Bodenuntersuchung (Kühn 
Geoconsulting GmbH, 12.07.2023) 

- Abfallbezogene Untersuchung und Bewertung der anstehenden Böden und 

Auffüllungen, 

- Schutzgutbezogene Untersuchungen für die Wirkungspfade Boden-Mensch, 

Boden-Nutzpflanze und Boden-Grundwasser, 

- Bewertung der Böden in Hinblick auf Wiederverwertung und Wiedereinbau. 

Geotechnischer Erläuterungsbericht zu den Sondergründungsmaßnahmen der 
Infrastruktur und des Hochbaus (Kühn Geoconsulting GmbH, 15.01.2024) 

- Erläuterungen zur Baugrundschichtung und zum Grundwasserstand, 

- Beschreibung der durchgeführten Untersuchungen zur Bewertung der 

Gründung, 

- Beschreibung von notwendigen Maßnahmen zur Gründung und Ertüchtigung 

der Tragfähigkeit im Bereich der Straßendämme, 

- Beschreibung von notwendigen Maßnahmen für die Gründung der geplanten 

Bauwerke. 

Stellungnahme zum geplanten Bodenmanagement (Kühn Geoconsulting GmbH, 
18.01.2024) 

- Beschreibung der im Plangebiet vorliegenden Böden und Auffüllungen, 

- Erläuterung des geplanten Managementkonzeptes im Rahmen der 

Bauausführung zur Wiederverwertung der aufgenommenen Böden innerhalb 

des Plangebietes unter Berücksichtigung der Ersatzbaustoffverordnung. 

Entwässerungskonzept (atd GmbH, 15.01.2024) 
- Dimensionierung des anfallenden Schmutzwassers und Erläuterung der 

Schmutzwasserentsorgung, 

- Erläuterung der Niederschlagswasserentwässerung inklusive Möglichkeiten 

der Rückhaltung und Niederschlagswasserbehandlung, 

- Prüfung möglicher Überflutungen bei einem 100-jährigen Regenereignis. 

Schalltechnisches Prognosegutachten (Graner und Partner Ingenieure GmbH, 
03.11.2023) 

- Berechnung und Bewertung der durch umliegende öffentliche Straßen sowie 

durch die neuen Planstraßen zu erwartenden Verkehrsgeräuschimmissionen 

auf Grundlage der RLS 19 sowie der zu erwartenden 

Schienenverkehrsgeräuschimmissionen, 

- Empfehlungen für passive Schallschutzmaßnahmen für Teilbereiche des 

Plangebietes zur Einhaltung der Lärmpegelbereiche. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
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Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB der „63. 
Flächennutzungsplanänderung – Parkhaus im Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
1. Entsprechend § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die im Verfahren 

der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. §§ 3 und 4 BauGB) nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 

2. Bei Flächennutzungsplänen ist ergänzend zu dem Hinweis nach § 3 Absatz 2 
Satz 2 Halbsatz 2 BauGB darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 

 
3. Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften: Die der Planung zugrundeliegenden 

Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und DIN-
Vorschriften) können beim Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, 
Wirtschaftsförderung - der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1, in 50181 Bedburg 
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 
Öffnungszeiten der Verwaltung 
 
Montag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch - 
Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 8:30 - 12:00 Uhr 

 
 

 
Bedburg, 22.01.2024 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. Sascha Solbach 
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Lageplan „63. Flächennutzungsplanänderung – Parkhaus im Baugebiet 
Ehemalige Zuckerfabrik“ 

 
(ohne Maßstab) 

 

 
 

© Vermessungs- und Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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Öffentliche Bekanntmachung der 
STADT BEDBURG 

 
Bebauungsplan Nr. 62/ Bedburg – Photovoltaik-Freiflächenanlage 

Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik 
 

hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 
05.12.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt  
 

a) die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen entsprechend der Abwägungsliste 
nach § 2 Abs. 3 BauGB zu bewerten und 

b) die Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 62/ Bedburg – „Photovoltaik 
Freiflächenanlage Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ gemäß § 3 Abs. 2 und § 
4 Abs. 2 BauGB einzuleiten. 

 
Um die für das Baugebiet auf dem ehemaligen Zuckerfabriksgelände, östlich des 
Bedburger Bahnhofes, erforderlichen Strom- und Wärmemengen zu produzieren, 
bedarf es mehr Fläche, als beispielsweise die Dachflächen der Bebauung im Quartier, 
an Potenzial ermöglichen. Der Projektentwickler plant daher auf einer 7,8 ha großen 
Fläche zwischen der Landesstraße 361 und dem Peringsmaar eine Freiflächenanlage 
für sogenannte photovoltaisch-thermische Kollektoren (PVT-Anlage).  
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen.  
 
Die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 
Abs. 3 BauGB zum laufenden Bebauungsplanverfahren Nr. 62/ Bedburg.  
 
Der „Bebauungsplan Nr. 62/ Bedburg – Photovoltaik-Freiflächenanlage Baugebiet 
Ehemalige Zuckerfabrik“ mit dem zeichnerischen Teil, der Begründung, dem 
Umweltbericht, dem Blendgutachten und den Stellungnahmen der frühzeitigen 
Beteiligung liegt in der Zeit vom 
 

31. Januar 2024 bis einschließlich 1. März 2024 
im Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, 

Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung, 
Zimmer 2.41 

  
während der Öffnungszeit der Verwaltung  
 
Montag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 18:00 Uhr 
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Mittwoch 8:30 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 8:30 - 12:00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme für Jedermann öffentlich aus. Darüber hinaus können die 
Unterlagen auch auf der Internetseite der Stadt Bedburg unter „www.bedburg.de >> 
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft & Ausschreibungen >> Bauen >> Bauleitplanung 
und Öffentlichkeitsbeteiligung“ sowie über das zentrale Internetportal des Landes unter 
https://www.bauleitplanung.nrw.de nach § 10a Abs. 2 BauGB eingesehen werden.  
 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist insbesondere schriftlich bei der 
Stadtverwaltung, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Fachdienst 5, per 
E-Mail an stadtplanung@bedburg.de oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus 
Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Zimmer 2.41, vorgebracht werden. 
 
Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens liegen folgende umweltbezogene 
Informationen und Stellungnahmen vor: 
 
Umweltrelevante Stellungnahmen  

- Hinweise zu einer Einrichtung des 2. Weltkrieges; Empfehlung zur Prüfung auf 

Reste von Kampfmitteln 

(Stadt Bedburg Fachdienst 3, 20.06.2023 & Bezirksregierung Düsseldorf 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 20.06.2023)  

- Hinweise zu den im Plangebiet vorhandenen Bergwerksfeldern „Horrem 60“ 

und „Bedburg“; Hinweis zu Grundwasserabsenkungen durch den Betrieb der 

Braunkohlentagebaue 

(Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6, 09.06.2023) 
- Forderung zur Sicherstellung, dass der Flugbetrieb des etwa 300 m entfernten 

Anflugbereiches des Segelfluggeländes Bergheim nicht durch Reflexionen der 

PV-Module gestört wird 

(Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 26, 04.07.2023) 
- Stellungnahme zur Blendung von Verkehrsteilnehmenden auf der 

angrenzenden L361 

(Bezirksregierung Köln Dezernat 25, 03.07.2023) 
- Stellungnahme zu vorhandenen Grundwassermessstellen und deren Erhaltung 

sowie Zugänglichkeit im Plangebiet; Hinweis zur Tragfähigkeit des Bodens; 

Hinweis zum angrenzenden Hochwasserrückhaltebecken; Forderung zum 

weitestgehenden Verzicht von Versiegelungen der Flächen, Hinweis über die 

Berücksichtigung der Überflutung durch Hochwasser 

(Erftverband, 28.06.2023) 
- Stellungnahme zur Inanspruchnahme von 9,7 ha landwirtschaftlicher 

Nutzfläche und dem damit verbundenen Verlust der ackerbaulichen Nutzung; 

Hinweis zum Ausbau von Solarenergie auf flächenschonenden 

Potentialflächen; Hinweis auf wertvolle landwirtschaftliche Böden mit besonders 

hoher natürliche Bodenfruchtbarkeit im Plangebiet; Stellungnahme zu der nicht 

vorhandenen Notwendigkeit einer naturschutzfachlichen Kompensation 

(Landwirtschaftskammer NRW, 30.06.2023) 
- Hinweis zur Berücksichtigung der Kulturlandschaftsbereiche 

(LVR – Landschaftsverband Rheinland, Dezernat Kultur und Landschaftliche 
Kulturpflege, 13.07.2023) 

- Hinweis über die Ausgleichsmaßnahmen und den Ersatz der Eingriffsfolgen 

(PLEdoc GmbH, 21.06.2023) 
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- Hinweis auf die unterschiedliche Tragfähigkeit und mögliche Bodensenkungen 

von aufgeschütteten Böden und die Notwendigkeit eines Bodengutachtens; 

Hinweis zu Vorgaben über Mindestabstände bei Bauwerken 

(RWE Power AG, Abteilung Markscheidewesen und Bergschäden, 07.06.2023) 
- Hinweis, dass die Erschließung des Plangebiets auf Flächen außerhalb des 

Plangebiets erfolgt, Hinweis zur Schutzwürdigkeit der Rekultivierungsböden; 

Forderung über eine Bodenkundliche Baubegleitung und eine Erstellung eines 

Bodenschutzkonzeptes; Hinweis auf die Beachtung der Schutzvorschriften 

nach §78c WHG für Hochwasserrisikogebiete; Forderung über eine Abwägung 

zur Vermeidung erheblicher Sachschäden; Hinweis über eine naheliegende 

Zulaufrinne zum HRB Peringser See; Forderung über einen Nachweis, dass 

nächstgelegene Wohnnachbarschaften nicht von schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch das Planvorhaben betroffen sind; Hinweis über den 

Einbezug der ausgehenden Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Anwohnenden in dem nordwestlich geplanten Wohngebiet 

(Rhein-Erft-Kreis, Amt für Kreisentwicklung, Ökologie und 
Klimafolgenanpassung, 26.07.2023) 

- Hinweis darüber, dass eine Legung einer zusätzlichen Mittelspannungsstrecke 

zur nächstgelegenen Umspannstation erforderlich werden kann; Hinweis über 

die Freilassung der Versorgungsleitungstrassen bei der Planung von 

Bepflanzungszonen; Hinweis über die Berücksichtigung der DVGW Richtlinie 

GW 125 „Bepflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen" 

(Westnetz GmbH, 04.07.2023) 
 

Umweltbericht (Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH, 19.01.2024)  
- Darstellung der Umweltschutzziele aus übergeordneten Planungen und 

Gesetzen, 

- Bewertung und Abschätzung der Einflussnahme auf wertvolle ökologische 

Funktionen im Plangebiet, auf angrenzende Schutz- und Naturschutzgebiete 

sowie von Wechselbeziehungen zu FFH- und Vogelschutzgebieten, 

- Beschreibung von der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes und der 64. 

Änderung des Flächennutzungsplanes ausgelösten Auswirkungen auf 

landwirtschaftliche Flächen, die Wohn- und Arbeitsverhältnisse und den 

Immissionsschutz, den Naturhaushalt, die Ökologie, die Biodiversität, den 

Boden, den Baugrund, das Grundwasser, den Bergbau, die Altlasten, die 

Kampfmittelbeseitigung, den Klimaschutz und die Klimaanpassung, das 

städtebauliche Umfeld, die Nutzungen und das Ortsbild sowie die Denkmal- und 

Bodendenkmalpflege, 

- Beschreibung und Bewertung der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

und der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes ausgelösten Auswirkungen 

auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und 

Klima, Landschaft und biologische Vielfalt, Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

sowie Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, 

- Begründung zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen, 

- Bewertung der Blendwirkungen auf den Segelflugverkehr und die L 361, 

- Beschreibung und Bewertung der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

und die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes ausgelösten Auswirkungen 

auf den Artenschutz sowie Darstellung des Ausgleichs des durch Überbauung 

verlorengehenden Lebensraums für Tiere und Pflanzen,  

- Aufzählung von Minimierungs-, Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen für die 

verbindliche Bauleitplanung, 

14



 

 

- Entwicklungsprognose des Umweltzustandes des Plangebiets sowie die 

Bewertung möglicher Alternativplanungen. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 62/ Bedburg – „Photovoltaik- 
Freiflächenanlage Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ (Kölner Büro für Faunistik, 
06.11.2023) 

- Erläuterung des Anlasses, der artenschutzrechtlichen Vorgaben, der Lage und 

Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

- Beschreibung der artenschutzrechtlich relevanten Arten im Plangebiet 

- Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchung in Form von möglichen 

Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Arten 

- Ermittlung des Vorkommens artenschutzrechtlich relevanter Arten im 

Untersuchungsraum 

- Formulierung von Maßnahmen zur Vermeidung sowie zum Ausgleich 

artenschutzrelevanter Beeinträchtigungen bei der Umsetzung des 

Planvorhabens 

- Analyse der vorhabenbedingten Betroffenheit von artenschutzrechtlich 

relevanten Arten 

Vermerk zur Bilanzierung des Eingriffs und Kompensation (Kölner Büro für Faunistik, 
20.11.2023) 

- Erläuterung des Anlasses und des derzeitigen Biotopbestands im 

Vorhabenbereich 

- Ermittlung der Biotopwertpunkte im Bestand und in der Planung sowie eine 

Erläuterung des Biotopbestands nach Umsetzung der Planung 

- Erläuterung der Ergebnisse in Form von einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

Lichttechnische Untersuchung zu möglichen Blendwirkungen der geplanten PV-
Anlage im Rahmen des B-Planverfahrens Nr.62 / Bedburg - „Photovoltaik- 
Freiflächenanlage Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ (Peutz Consult, 20.11.2023) 

- Erläuterung der Situation und der Aufgabenstellung 

- Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten sowie der Beurteilungsgrundlagen 

und Zielwerte 

- Erläuterung der Ergebnisse der Blendungsuntersuchung aus 

Simulationsberechnungen und die daraus entstehenden Auswirkungen für 

Schutzwürdige Nutzungen gemäß LAI, den Straßenverkehr und den 

Luftverkehr 

- Empfehlung für mögliche Ausrichtungen und Neigungen der Solarmodule 

Stellungnahme zum Schallimmissionsschutz, Bebauungsplan Nr. 62 – Photovoltaik-
Freiflächenanlage Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik, Bedburg (Graner+Partner 
Ingenieure, 02.11.2023) 

- Beschreibung des Plangebiets 

- Erläuterung der schalltechnischen Vorgaben 

- Bewertung der Abstände zu Wohnflächen in Korrelation zu den 

Schallimmissionen 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des „Bebauungsplanes Nr. 62/ 
Bedburg – Photovoltaik-Freiflächenanlage Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
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1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über 

die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlangen, wenn die in den 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten Absatz bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird. 

 
2. Entsprechend § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die im Verfahren 

der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. §§ 3 und 4 BauGB) nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 

3. Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften: Die der Planung zugrundeliegenden 
Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und DIN-
Vorschriften) können beim Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, 
Wirtschaftsförderung - der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1, in 50181 Bedburg 
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 
 

 
Bedburg, 22.01.2024 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
gez. Sascha Solbach 
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Lageplan „Bebauungsplan Nr. 62/ Bedburg – Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ 

  
(ohne Maßstab) 

 

 
 

© Vermessungs- und Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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Öffentliche Bekanntmachung der 
STADT BEDBURG 

 
64. Flächennutzungsplanänderung – Photovoltaik-Freiflächenanlage Baugebiet 

Ehemalige Zuckerfabrik 
 

hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 
05.12.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt 
  

a) die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen entsprechend der Abwägungsliste 
nach § 2 Abs. 3 BauGB zu bewerten und 

 
b) die Offenlage der 64. Flächennutzungsplanänderung – „Photovoltaik 

Freiflächenanlage Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 2 BauGB einzuleiten. 
 

Auf einer 7,8 ha großen Fläche, zwischen der Landesstraße 361 und dem 
Peringsmaar wird eine Freiflächenanlage für photovoltaisch-thermische Kollektoren 
(PVT-Anlage) zur Versorgung des Baugebietes der Ehemaligen Zuckerfabrik mit 
Strom und Wärme geplant. Hierzu ist der Flächennutzungsplan zu ändern und ein 
Sondergebiet auszuweisen. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu 
entnehmen.  
 
Die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 
Abs. 3 BauGB zum laufenden Bebauungsplanverfahren Nr. 62/Bedburg.  
 
Die 64. Flächennutzungsplanänderung mit dem zeichnerischen Teil, der Begründung 
dem Umweltbericht und den eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung liegt in der Zeit vom 
 

31. Januar 2024 bis einschließlich 1. März 2024 
im Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, 

Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung, 
Zimmer 2.41 

  
während der Öffnungszeit der Verwaltung  
 
Montag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 18:00 Uhr 
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Mittwoch 8:30 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 8:30 - 12:00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme für Jedermann öffentlich aus. Darüber hinaus können die 
Unterlagen auch auf der Internetseite der Stadt Bedburg unter „www.bedburg.de >> 
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft & Ausschreibungen >> Bauen >> 
Bauleitplanung und Öffentlichkeitsbeteiligung“ sowie über das zentrale Internetportal 
des Landes unter https://www.bauleitplanung.nrw.de nach § 10a Abs. 2 BauGB 
eingesehen werden.  
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist insbesondere schriftlich bei 
der Stadtverwaltung, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Fachdienst 5, 
per E-Mail an stadtplanung@bedburg.de oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus 
Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Zimmer 2.41, vorgebracht werden. 
 
Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens liegen folgende umweltbezogene 
Informationen und Stellungnahmen vor: 
 
Umweltrelevante Stellungnahmen  

- Hinweise zu einer Einrichtung des 2. Weltkrieges; Empfehlung zur Prüfung auf 

Reste von Kampfmitteln 

(Stadt Bedburg Fachdienst 3, 20.06.2023 & Bezirksregierung Düsseldorf 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 20.06.2023)  

- Hinweise zu den im Plangebiet vorhandenen Bergwerksfeldern „Horrem 60“ 

und „Bedburg“; Hinweis zu Grundwasserabsenkungen durch den Betrieb der 

Braunkohlentagebaue 

(Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6, 09.06.2023) 
- Forderung zur Sicherstellung, dass der Flugbetrieb des etwa 300 m entfernten 

Anflugbereiches des Segelfluggeländes Bergheim nicht durch Reflexionen der 

PV-Module gestört wird 

(Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 26, 04.07.2023) 
- Stellungnahme zur Blendung von Verkehrsteilnehmenden auf der 

angrenzenden L361 

(Bezirksregierung Köln Dezernat 25, 03.07.2023) 
- Stellungnahme zu vorhandenen Grundwassermessstellen und deren 

Erhaltung sowie Zugänglichkeit im Plangebiet; Hinweis zur Tragfähigkeit des 

Bodens; Hinweis zum angrenzenden Hochwasserrückhaltebecken; Forderung 

zum weitestgehenden Verzicht von Versiegelungen der Flächen, Hinweis über 

die Berücksichtigung der Überflutung durch Hochwasser 

(Erftverband, 28.06.2023) 
- Stellungnahme zur Inanspruchnahme von 9,7 ha landwirtschaftlicher 

Nutzfläche und dem damit verbundenen Verlust der ackerbaulichen Nutzung; 

Hinweis zum Ausbau von Solarenergie auf flächenschonenden 

Potentialflächen; Hinweis auf wertvolle landwirtschaftliche Böden mit 

besonders hoher natürliche Bodenfruchtbarkeit im Plangebiet; Stellungnahme 

zu der nicht vorhandenen Notwendigkeit einer naturschutzfachlichen 

Kompensation 

(Landwirtschaftskammer NRW, 30.06.2023) 
- Hinweis zur Berücksichtigung der Kulturlandschaftsbereiche 

(LVR – Landschaftsverband Rheinland, Dezernat Kultur und Landschaftliche 
Kulturpflege, 13.07.2023) 

- Hinweis über die Ausgleichsmaßnahmen und den Ersatz der Eingriffsfolgen 

(PLEdoc GmbH, 21.06.2023) 
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- Hinweis auf die unterschiedliche Tragfähigkeit und mögliche Bodensenkungen 

von aufgeschütteten Böden und die Notwendigkeit eines Bodengutachtens; 

Hinweis zu Vorgaben über Mindestabstände bei Bauwerken 

(RWE Power AG, Abteilung Markscheidewesen und Bergschäden, 
07.06.2023) 

- Hinweis, dass die Erschließung des Plangebiets auf Flächen außerhalb des 

Plangebiets erfolgt, Hinweis zur Schutzwürdigkeit der Rekultivierungsböden; 

Forderung über eine Bodenkundliche Baubegleitung und eine Erstellung eines 

Bodenschutzkonzeptes; Hinweis auf die Beachtung der Schutzvorschriften 

nach §78c WHG für Hochwasserrisikogebiete; Forderung über eine 

Abwägung zur Vermeidung erheblicher Sachschäden; Hinweis über eine 

naheliegende Zulaufrinne zum HRB Peringser See; Forderung über einen 

Nachweis, dass nächstgelegene Wohnnachbarschaften nicht von schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch das Planvorhaben betroffen sind; Hinweis über 

den Einbezug der ausgehenden Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Anwohnenden in dem nordwestlich geplanten Wohngebiet 

(Rhein-Erft-Kreis, Amt für Kreisentwicklung, Ökologie und 
Klimafolgenanpassung, 26.07.2023) 

- Hinweis darüber, dass eine Legung einer zusätzlichen Mittelspannungsstrecke 

zur nächstgelegenen Umspannstation erforderlich werden kann; Hinweis über 

die Freilassung der Versorgungsleitungstrassen bei der Planung von 

Bepflanzungszonen; Hinweis über die Berücksichtigung der DVGW Richtlinie 

GW 125 „Bepflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen" 

(Westnetz GmbH, 04.07.2023) 
 

Umweltbericht (Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH, 19.01.2024)  
- Darstellung der Umweltschutzziele aus übergeordneten Planungen und 

Gesetzen, 

- Bewertung und Abschätzung der Einflussnahme auf wertvolle ökologische 

Funktionen im Plangebiet, auf angrenzende Schutz- und Naturschutzgebiete 

sowie von Wechselbeziehungen zu FFH- und Vogelschutzgebieten, 

- Beschreibung von der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes und der 

64. Änderung des Flächennutzungsplanes ausgelösten Auswirkungen auf 

landwirtschaftliche Flächen, die Wohn- und Arbeitsverhältnisse und den 

Immissionsschutz, den Naturhaushalt, die Ökologie, die Biodiversität, den 

Boden, den Baugrund, das Grundwasser, den Bergbau, die Altlasten, die 

Kampfmittelbeseitigung, den Klimaschutz und die Klimaanpassung, das 

städtebauliche Umfeld, die Nutzungen und das Ortsbild sowie die Denkmal- 

und Bodendenkmalpflege, 

- Beschreibung und Bewertung der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

und der 64. Änderung des Flächennutzungsplanes ausgelösten Auswirkungen 

auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft 

und Klima, Landschaft und biologische Vielfalt, Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter sowie Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, 

- Begründung zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen, 

- Bewertung der Blendwirkungen auf den Segelflugverkehr und die L 361, 

- Beschreibung und Bewertung der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

und die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes ausgelösten Auswirkungen 

auf den Artenschutz sowie Darstellung des Ausgleichs des durch Überbauung 

verlorengehenden Lebensraums für Tiere und Pflanzen,  

- Aufzählung von Minimierungs-, Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen für die 

verbindliche Bauleitplanung, 
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- Entwicklungsprognose des Umweltzustandes des Plangebiets sowie die 

Bewertung möglicher Alternativplanungen. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 62/ Bedburg – „Photovoltaik- 
Freiflächenanlage Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ (Kölner Büro für Faunistik, 
06.11.2023) 

- Erläuterung des Anlasses, der artenschutzrechtlichen Vorgaben, der Lage und 

Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

- Beschreibung der artenschutzrechtlich relevanten Arten im Plangebiet 

- Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchung in Form von möglichen 

Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Arten 

- Ermittlung des Vorkommens artenschutzrechtlich relevanter Arten im 

Untersuchungsraum 

- Formulierung von Maßnahmen zur Vermeidung sowie zum Ausgleich 

artenschutzrelevanter Beeinträchtigungen bei der Umsetzung des 

Planvorhabens 

- Analyse der vorhabenbedingten Betroffenheit von artenschutzrechtlich 

relevanten Arten 

Vermerk zur Bilanzierung des Eingriffs und Kompensation (Kölner Büro für Faunistik, 
20.11.2023) 

- Erläuterung des Anlasses und des derzeitigen Biotopbestands im 

Vorhabenbereich 

- Ermittlung der Biotopwertpunkte im Bestand und in der Planung sowie eine 

Erläuterung des Biotopbestands nach Umsetzung der Planung 

- Erläuterung der Ergebnisse in Form von einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

Lichttechnische Untersuchung zu möglichen Blendwirkungen der geplanten PV-
Anlage im Rahmen des B-Planverfahrens Nr.62 / Bedburg - „Photovoltaik- 
Freiflächenanlage Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ (Peutz Consult, 20.11.2023) 

- Erläuterung der Situation und der Aufgabenstellung 

- Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten sowie der Beurteilungsgrundlagen 

und Zielwerte 

- Erläuterung der Ergebnisse der Blendungsuntersuchung aus 

Simulationsberechnungen und die daraus entstehenden Auswirkungen für 

Schutzwürdige Nutzungen gemäß LAI, den Straßenverkehr und den 

Luftverkehr 

- Empfehlung für mögliche Ausrichtungen und Neigungen der Solarmodule 

Stellungnahme zum Schallimmissionsschutz, Bebauungsplan Nr. 62 – Photovoltaik-
Freiflächenanlage Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik, Bedburg (Graner+Partner 
Ingenieure, 02.11.2023) 

- Beschreibung des Plangebiets 

- Erläuterung der schalltechnischen Vorgaben 

- Bewertung der Abstände zu Wohnflächen in Korrelation zu den 

Schallimmissionen 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB der „64. 
Flächennutzungsplanänderung – Photovoltaik-Freiflächenanlage Baugebiet 
Ehemalige Zuckerfabrik“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
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Hinweise: 
 
1. Entsprechend § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die im Verfahren 

der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. §§ 3 und 4 BauGB) nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 

2. Bei Flächennutzungsplänen ist ergänzend zu dem Hinweis nach § 3 Absatz 2 
Satz 2 Halbsatz 2 BauGB darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 

 
3. Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften: Die der Planung zugrundeliegenden 

Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und DIN-
Vorschriften) können beim Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, 
Wirtschaftsförderung - der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1, in 50181 Bedburg 
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 
Öffnungszeiten der Verwaltung 
 
Montag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch - 
Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 8:30 - 12:00 Uhr 

 
 

 
Bedburg, 22.01.2024 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. Sascha Solbach 
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Lageplan „64. Flächennutzungsplanänderung – Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Baugebiet Ehemalige Zuckerfabrik“ 

 
(ohne Maßstab) 

 

 
 

© Vermessungs- und Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 

 

23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36


	3
	231219_BP56.1_BKM OFF
	231219_63FNP_BKM OFF
	231219_BP62_BKM OFF
	231912_64FNP_BKM OFF
	Benachrichtigung über eine Zustellung gem. § 10 LZG-NRW_ Kaya
	Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 der Stadt Pulheim
	Bekanntnmachung BMG 2024
	Bekanntmachung Rat 06.02.2024



